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1. Art der baulichen Nutzung

WA
Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVO)

2. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

3. Verkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

4. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie
für Ablagerungen; Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, die dem Klimawandel
entgegenwirken

Versorgungsfläche Abwasser
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Hauptversorgungsleitungen: Überland-Gasleitungen (unterirdisch mit Schutzstreifen mit
jeweils 4 m von der Leitungsachse)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

5. Grünflächen

Öffentliche Grünfläche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Private Grünfläche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

7. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die
Regelung des Wasserabflusses

R
Hochwasserrückhaltebecken

8. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, oder Abgrenzung
des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebiets
(z.B. § 1 Abs. 4  § 16 Abs. 5 BauNVO )

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung der Flächen für Nutzungsbeschränkungen zum Schutz gegen
schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Isophon-Linie mit Lärmwert in dB (Dezibel)

II

II

0,4

Zahl der zulässigen Vollgeschosse als Höchstmaß

Zahl der zulässigen Vollgeschosse (zwingend)

GRZ (Grundflächenzahl, als Höchtmaß)

E

o
Offene Bauweise

Offene Bauweise, (E) = nur Einzelhäuser zulässig

RH

Offene Bauweise, (DH) = nur Doppelhäuser zulässig

Offene Bauweise, (RH) = nur Reihenhäuser zulässig

DH

V hier: Standort Pumpenstation (Schmutzwasser)

F/R

00 dB

6. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft und Anpflanzungen von
Bäumen

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)

Anpflanzungen von Bäumen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

LW

Zweckbestimmung: Fuß- und Radweg

Zweckbestimmung: Landwirtschaftlicher Verkehr

D

Nachrichtliche Übernahmen

Gruppe baulicher Anlagen, die dem Denkmalschutz unterliegen gemäß § 3 Abs. 3 NDSchG
(§ 9 Abs. 6 BauGB)

Straßenverkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Standort für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)
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"Westlich Hohes Feld"
mit örtlicher Bauvorschrift

M. 1 : 1000        ABSCHRIFT

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
§ 1 Art der baulichen Nutzung
Innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes (WA) gem. § 4 BauNVO sind nach § 4 Abs. 2 BauNVO Wohngebäude
(Nr. 1), der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften (Nr. 2), Anlagen für kirchliche,
kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke (Nr. 3) allgemein zulässig.  Die ausnahmsweise zulässigen
Nutzungen nach § 4 Abs. 3 BauNVO werden i.V. mit § 1 Abs. 6 ausgeschlossen und nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

§ 2 Begrenzung der Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden
Innerhalb der festgesetzten WA-Gebiete wird die Anzahl der Wohnungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB wie folgt begrenzt:
· WA-1 Gebiet, maximal 2 Wohnungen je Gebäude (Einzelhaus oder Doppelhaushäflte)
· WA-2 Gebiet, maximal 1 Wohnung je anteiligem Reihenhaus
· WA-3 Gebiet, maximal 8 Wohnungen je Gebäude
Werden im WA-3 Gebiet zwei einzelne Gebäude zu einem „Wohnkomplex“ verbunden (Gebäudelänge bis maximal 50 m)
erhöht sich die Anzahl auf maximal 16 Wohnungen. Die Gesamtanzahl der Wohnungen im WA-3 Gebiet wird auf 48
Wohnungen begrenzt.

§ 3 Gebäudehöhen
Die maximalen Gebäudehöhen (Traufhöhe = TH / Firsthöhe = FH) werden gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB wie folgt begrenzt:
· bei einem (I) Vollgeschoss, TH = 4,5 m / FH = 9,5 m
· bei zwei (II) Vollgeschossen, TH = 7,0 m / FH = 12,0 m
Bezugsebene ist die Oberkante der zur Erschließung des Grundstückes notwendigen angrenzenden öffentlichen
Verkehrsfläche im Endausbauzustand mittig vor dem Grundstück. Steigt das Gelände von der Verkehrsfläche zum Gebäude,
so darf das o.g. Maß um einen Zuschlag überschritten werden; der zulässige Zuschlag ergibt sich aus der Differenz zwischen
der Höhe der natürlichen Geländeoberfläche, gemessen an der der Verkehrsfläche zugewandten Seite des Gebäudes und der
Bezugsebene. Geringfügige, baubedingte Abweichungen von bis zu 0,1 m sind zulässig. Bei Eckgrundstücken gilt die
Grundstücksseite, welche die für die Erschließung des Grundstückes notwendige Zufahrt aufweist. Die maximale Traufhöhe
wird hierbei definiert als Schnittpunkt der aufgehenden Außenwand mit der Dachhaut. Die Unterbrechung der Traufhöhe für
untergeordnete Bauteile (z.B. Gauben und Zwerchgiebel) ist zulässig. Die maximale Firsthöhe wird als der höchste Punkt der
Dachhaut definiert. Bei Flachdächern entspricht die maximale Traufhöhe der maximalen Gebäudehöhe.

§ 4 Nebenanlagen, Carports und Garagen
Innerhalb der WA-Gebiete sind gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. §§ 12, 14 und 19 BauNVO auf der der öffentlichen
Verkehrsfläche zugewandten, nicht überbaubaren Grundstücksfläche (Bereich der Vorgartenzonen) bis zu einer Tiefe von 3 m
Nebenanlagen, Carports (offene Kleingaragen) und Garagen nicht zulässig. (§ 14 und § 12 Abs. 6 BauNVO). Bei
Eckgrundstücken bildet die der Erschließung des Grundstückes dienende Grundstücksseite die Vorgartenzone
(Zufahrtsbereich).

§ 5 Stellplätze für Pkw
Je Wohneinheit von Einzel- und Doppelhäusern sind mindestens 2 Stellplätze auf dem Grundstück nachzuweisen.

§ 6 Nutzung der solaren Strahlungsenergie
6.1 Im gesamten Geltungsbereich dieses Bebauungsplans sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB die nutzbaren Dachflächen
der Gebäude und baulichen Anlagen innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zu mindestens 50 % mit
Photovoltaikmodulen zur Nutzung der einfallenden solaren Strahlungsenergie auszustatten (Solarmindestfläche).

6.2 Werden auf einem Dach Solarwärmekollektoren installiert, so kann die hiervon beanspruchte Fläche auf die zu
realisierende Solarmindestfläche angerechnet werden.

§ 7 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
Die festgesetzten Geh-, Fahr- und Leitungsrechte werden zugunsten der Anlieger sowie der Ver- und Entsorgungsträger
festgesetzt. Innerhalb der Flächen dürfen keine baulichen und sonstigen Anlagen errichtet werden. Für den ordnungsgemäßen
Bestand oder Betrieb der Leitungen sind die Ver- und Entsorgungsträger zuständig.

§ 8 Festsetzung des passiven Schallschutzes
Aufgrund der Überschreitungen der Orientierungswerte des Beiblatts 1 zu DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiete durch den
Verkehrslärm der Nenndorfer Straße um bis zu 4 dB am Tage und um bis zu 1 dB nachts sind in den betroffenen Bereichen
Maßnahmen zum Schutz vor Verkehrslärm vorzusehen:

In den Teilen des Plangebiets mit festgesetzten maßgeblichen Außengeräuschpegeln ab 59 dB sind die sich aus dem
maßgeblichen Außengeräuschpegel nach DIN 4109 ergebenden Anforderungen an den baulichen Schallschutz zu erfüllen.
Ausgenommen hiervon sind von der Nenndorfer Straße abgewandte Fassaden von Gebäuden mit isophonenparalleler
Anordnung.
Die Anforderungen an die Schalldämmung von Außenbauteilen R'w,ges werden gemäß DIN 4109-1:2018-01, Gleichung 6 je
nach Raumart in Abhängigkeit vom maßgeblichen Außenlärmpegel La bestimmt:

R´w,ges = La - KRaumart

Dabei ist
KRaumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten,

Unterrichtsräume und Ähnliches;

KRaumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches;
La der maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-2:2018-01, 4.4.5.

Ab einem maßgeblichen Außengeräuschpegel von 62 dB ist in Schlafräumen ein ausreichender Luftwechsel bei
geschlossenen Fenstern sicherzustellen. Dies kann z.B. durch den Einbau schallgedämmter Lüftungseinrichtungen erfolgen.
Ausgenommen hiervon sind die von der Horster Straße abgewandten Fassaden von Gebäuden mit isophonenparalleler
Anordnung.
Ab einem maßgeblichen Außengeräuschpegel von 63 dB sind Außenwohnbereiche bevorzugt auf der lärmabgewandten Seite
von Gebäuden anzuordnen. Falls in diesem Bereich an anderen Fassaden Außenwohnbereiche errichtet werden sollten, sind
diese vor Verkehrslärm zu schützen (z. B. durch Errichtung eines Wintergartens).
Ausnahmen von den Festsetzungen sind zulässig, wenn im Einzelfall der Nachweis erbracht wird, dass z. B. durch die
Gebäudegeometrie an Fassadenabschnitten geringere Lärmpegelbereiche als festgesetzt erreicht werden können.

§ 9 Maßnahmen und Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft sowie Flächen zum
Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

9.1 Anzupflanzende Bäume - auf privaten Flächen
In den WA-Gebieten sind ab 350 m² Grundstücksfläche und je angefangene 400 qm Grundstücksfläche auf den
Baugrundstücken mindestens ein Laubbaum oder ein Obstgehölz zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Bei Abgang ist
gleichwertiger Ersatz vorzunehmen. Die zu pflanzenden Laubbäume sind als Hochstamm mit einem Stammumfang von
mindestens 12 cm in 1 m Höhe oder als wirksamer Stammbusch mit einer Mindesthöhe von 2 m zu pflanzen. Die zu
pflanzenden Obstbäume sind als Halb- oder Hochstamm mit einem Stammumfang von 7-8 cm in 1 m Höhe zu pflanzen.
Die Artenwahl richtet sich nach den Angaben der Artenliste 1a und 1b (siehe Hinweise).

Die als „Anpflanzung von Bäumen“ in der Planzeichnung festgesetzten Einzelbäume entlang der Nenndorfer Straße sind als
Winterlinden, (Tilia cordata) zu pflanzen. Sie sind als dreimal oder viermal verpflanzter Hochstamm (3xv H oder 4xv H) mit
einem Stammumfang von 20 cm bis 25 cm (gemessen in 1 m Höhe), einer Stammhöhe von mindestens 2,20 m und in der
Qualität "Alleebaum" unter Beachtung des Merkblatts DWA-M 162 „Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ zu pflanzen
und dauerhaft zu unterhalten. Unter den Bäumen sind jeweils Pflanzscheiben von mindestens 6 m2/ Größe und mindestens 12
m3/ durchwurzelbarem Raum vorzusehen. Bei Abgang ist gleichwertiger Ersatz vorzunehmen.
Die anzupflanzenden Bäume nach 9.2 können auf die Pflanzpflichten nach 9.1 angerechnet werden.

Auf der privaten Grünfläche entlang der Nenndorfer Straße sind zum WA hin 2-reihige Strauchpflanzungen der Auswahlliste 1a
„Sträucher der privaten Grünfläche an der Nenndorfer Straße“ anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. Die restliche
Grünfläche ist mit einer artenreichen Extensiv-Grünlandmischung mit einem Anteil krautiger Blühpflanzen von mind. 70% und
einem Anteil von max. 30% Gräsern („Blumenwiese“, vgl. Hinweise) anzulegen. Die Blumenwiese ist 2-3 mal pro Jahr ab
Anfang Juni zu mähen. Die Strauchpflanzungen sind alle 5-6 Jahre abschnittsweise auf den Stock zu setzen.

Die Pflanzmaßnahmen sind nach dem Beginn der privaten Baumaßnahmen auf den jeweiligen Baugrundstücken auszuführen.
Die genannten Pflanzmaßnahmen sind jedoch spätestens innerhalb von 2 Vegetationsperioden nach Baubeginn
fertigzustellen.

9.2 Anzupflanzende Bäume - an Verkehrswegen und auf Stellplätzen
Entlang von Verkehrswegen sind mindestens 15 großkronige Laubbäume mit einem Stammumfang von mindestens 16/18 cm
oder mittel- und kleinkronige Laubbäume mit einem Stammumfang von mindestens 12/15 cm (jeweils in 1 m Höhe) als
Hochstamm zu pflanzen, dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.
Die Artenvorgaben der Artenauswahlliste 1a (siehe Hinweise) sollten angewendet werden. Unter den Bäumen sind jeweils
Pflanzscheiben von mindestens 6 m2/ Größe und mindestens 12 m2/ durchwurzelbarem Raum vorzusehen.

9.3. Bepflanzung öffentlicher Grünflächen
Innerhalb der öffentlichen Grünfläche des Regenrückhaltebeckens sind 9 Laubbäume der Hartholzaue der Artenliste 1a (siehe
Hinweise) anzupflanzen. Sofern kein ausreichender Raum für offene Baumscheiben vorhanden ist, sollen die Baumgruben
unterhalb des Unterhaltungsweges entsprechend der FFL-Richtlinie „Empfehlung für Baumpflanzungen Teil 2 - Überbaubare
Baumgruben“ ausgebildet werden.

Die öffentlichen Grünflächen entlang des Wirtschaftswegs sind mit einer artenreichen Extensiv-Grünlandmischung mit einem
Anteil krautiger Blühpflanzen von mind. 70% und einem Anteil von max. 30% Gräsern („Blumenwiese“, vgl. Hinweise)
anzulegen. Die Blumenwiese ist 2-3 mal pro Jahr ab Anfang Juni zu mähen.

9.4 Dachbegrünung
Flachdächer ab 20 m2/ zusammenhängender Dachfläche auf Gebäuden, auf Nebengebäuden oder auf flach geneigten
Dächern bis 15° Dachneigung sind auf mindestens 50 % der Dachfläche mit einem mindestens 8 cm starken,
durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und extensiv zu begrünen (vgl. Artenliste 3). In Einzelfällen ist auch ein 3,5 cm
starker, durchwurzelbarer Substrataufbau ausreichend, z.B. bei Carportdächern.
Die Begrünung ist dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.
Anlagen zur Nutzung der solaren Strahlungsenergie sind mit der Dachbegrünung zu kombinieren.
Bei wohnungsbezogenen Terrassen im Geschosswohnungsbau kann ausnahmsweise von einer Dachbegrünung abgesehen
werden.
Tiefgaragen sind mit einem mindestens 50 cm starken, durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und zu begrünen. Für
anzupflanzende Bäume auf Tiefgaragen muss auf einer Fläche von 12 m2/ pro Baum die Schichtdicke des durchwurzelbaren
Substrataufbaus mindestens 1 m betragen.
Werden über der Tiefgarage wohnungsbezogene Terrassen oder ebenerdige Stellplätze angelegt, so kann von einer
Tiefgaragenbegrünung abgesehen werden.

9.5. Regenrückhaltebecken
Das Regenrückhaltebecken ist als Erdbecken herzustellen. Die Sohle ist mit Regiosaatgut der Region 6 mit einer Ufer- bzw.
Feuchtwiesenmischung, die Böschung mit einer Fettwiesenmischung einzusäen. Unterhaltungswege im Bereich des
Regenrückhaltebeckens sind als unversiegelte oder teilversiegelte Wege mit einem wasser- und luftdurchlässigen Aufbau
herzustellen.

§ 10 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
Innerhalb der festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 (1) Nr. 20
und Abs. 6 BauGB sind artenreiche, freiwachsende Gehölze aus standortheimischen Baum- und Straucharten zu pflanzen und
zu entwickeln (Artenauswahlliste 1a). Die Pflanzung ist aus standortgerechten Bäumen als Heister mit einer Höhe von mind.
1,50 m und aus standortgerechten Sträuchern mit einer Höhe von mind. 60 cm herzustellen.
Der Anteil Bäume beträgt mindestens 5 %, der Anteil dorniger Sträucher mindestens 30 %.
Die Sträucher sind versetzt mit einem Abstand von 1,50 m in wuchstypischen Gruppen und die Bäume in wuchstypischen
Pflanzabständen zu pflanzen.
Zum Wohngebiet hin sind verteilt auf die gesamte Länge der Maßnahmenfläche 5 Laubgehölze der Auswahlliste 1a
„Laubbäume der Hartholzaue“ zu pflanzen. Bei Abgang von Gehölzen ist ein gleichwertiger Ersatz zu pflanzen.
Der verrohrte Abschnitt des Fließgewässers II. Ordnung ist offen zu legen und naturnah mit geschwungenem Verlauf zu
gestalten. Die Uferböschung des Gewässers ist unter Berücksichtigung hydraulischer Belange auf der gesamten Länge zur
Schaffung wechselfeuchter Uferzonen mit wechselnden Böschungsneigungen aufzuweiten.

§ 11 Insektenfreundliche Beleuchtung
(§ 9 (1) Nr. 20 BauGB)
Als technische Vorkehrungen zum Schutz, Vermeidung oder Minderung von schädlichen Umwelteinwirkungen ist im Zuge der
Planung der Außenbeleuchtung auf eine insekten- und fledermausfreundliche Beleuchtung zu achten. Hierbei ist der „Leitfaden
zur Neugestaltung und Umrüstung von Außenbeleuchtungsanlagen“ (BfN Skripten 543, 2019) zu Grunde zu legen.
Demnach sind für die Neuanlage von Außenbeleuchtungen folgende Bedingungen verbindlich:
· Verwendung von insektenverträglichen Leuchtmitteln, wie z.B. warmweiße LED oder entsprechende insektenverträgliche

Leuchtmittel nach dem Stand der Technik.
· Verwendung geschlossener, nach unten ausgerichteter Lampentypen mit einer Lichtabschirmung (Abblendung) nach

oben und zur Seite.
· Begrenzung der Leuchtpunkthöhen auf max. 5,50 m über der Geländeoberfläche am gewählten Standort.

§ 12 Zuordnung zu Ausgleichsmaßnahmen (§ 9 Abs. 1a BauGB)
Die in den § 9.3, 9.5 und 10 festgesetzten Flächen und Maßnahmen werden gesamtheitlich zum Ausgleich den mit dem
Plangebiet verbundenen Eingriffen in Boden, Natur und Landschaft zugeordnet.

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
1. Geltungsbereich
Der räumliche Geltungsbereich dieser örtlichen Bauvorschriften ist deckungsgleich mit dem räumlichen Geltungsbereich des
Bebauungsplanes Nr. 102 „Westlich Hohes Feld“.

2. Einfriedungen
Einfriedungen entlang des Straßenraumes sind auf eine Höhe von 0,8 m über Niveau der angrenzenden Straßenoberfläche zu
begrenzen. Für Laubgehölzhecken sind Wuchshöhen bis 1,50 m Höhe zulässig.

3. Festsetzungen zur Grünordnung
Zum Schutz der ökologischen Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes sowie zur Verbesserung des
ökologischen Kleinklimas sind Freiflächen im Bereich privater Baugrundstücke bis auf Terrassen, Zuwegungen, Stellflächen
etc. unversiegelt zu belassen, gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu erhalten.
Wasserdichte oder nicht durchwurzelfähige Materialien (Folien, Vliese) sind nur zur Anlage von permanent mit Wasser
gefüllten Gartenteichen zulässig. Großflächig mit Steinen, Kies, Schotter oder sonstigen vergleichbaren losen
Materialschüttungen bedeckte Flächen, in welcher diese Materialien das hauptsächliche Gestaltungselement sind und Pflanzen
nicht oder nur in geringer Zahl vorkommen (sog. Schottergärten) sind unzulässig.

4.  Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig nach § 80 Abs. 3 NBauO handelt, wer eine Baumaßnahme durchführt oder durchführen lässt, die nicht den
Anforderungen der §§ 1 - 5 dieser örtlichen Bauvorschrift entspricht. Die Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße
geahndet werden (§ 80 Abs. 5 NBauO).

HINWEISE
Archäologische Denkmalpflege
Aus der unmittelbaren Umgebung des Plangebietes liegen archäologische Grabungsfunde vor. Mit dem Auftreten
archäologischer Bodenfunde im Plangebiet ist daher zu rechnen. Die genannten Fundstellen sind Kulturdenkmale i. S. v. § 3
Abs. 4 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG). Durch die geplanten Bau- und Erdarbeiten würden die
archäologischen Kulturdenkmale in Teilen unwiederbringlich zerstört. Sämtliche in den Boden eingreifenden Erdarbeiten, wie
Erschließungsarbeiten, Oberbodenabtrag und alle in den Unterboden reichenden Bodeneingriffe, bedürfen nach § 13 Abs. 1
NDSchG einer denkmalrechtlichen Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises. Bei
baugenehmigungspflichtigen Maßnahmen ist diese zusammen mit der Baugenehmigung zu erteilen. Diese kann gem. § 13
Abs. 2 NDSchG versagt oder mit Auflagen und Bedingungen verbunden werden.

Mit folgenden Nebenbestimmungen ist zu rechnen:
1. Die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises sowie die zuständige Kommunalarchäologie (Schloßplatz 5, 31675

Bückeburg, Tel. 05722/9566-15 oder Email: archaeologie@schaumburgerlandschaft.de) sind frühzeitig in Planungen, die
mit Bodeneingriffen verbunden sind, einzubeziehen, um Bauverzögerungen zu vermeiden. Einer Überplanung kann nur
zugestimmt werden, wenn sichergestellt ist, dass Zeitpunkt, Tiefe und Ausdehnung der Bodeneingriffe detailliert
abgestimmt wurden. Geplante Bau- und Erdarbeiten (Oberbodenabtrag und alle in den Unterboden reichende
Erdarbeiten) müssen vorher schriftlich angezeigt werden. Die Anzeige ist an die Untere Denkmalschutzbehörde sowie an
die zuständige Kommunalarchäologie zu richten.

2. Vor Beginn der Erdarbeiten muss eine systematische Prospektion des Plangebietes mit der Metallsonde durch die
Kommunalarchäologie Schaumburger Landschaft erfolgen.

3. Der Oberbodenabtrag hat mit einem Hydraulikbagger mit zahnlosem, schwenkbarem Grabenlöffel nach Vorgaben und im
Beisein einer durch den Bauherren zu beauftragenden archäologischen Grabungsfirma zu erfolgen.

4. Zur Verbesserung der Planungssicherheit sollten im Vorfeld und in Abstimmung mit der Kommunalarchäologie
archäologische Voruntersuchungen in Form von Sondagen durchgeführt werden. Erst dadurch kann die Denkmalqualität
und -ausdehnung bestimmt und Störungen des weiteren Bauablaufes durch unerwartet auftretende Funde minimiert
werden.

5. Im Falle erhaltener Befunde sind wiederum in Abstimmung mit der Kommunalarchäologie archäologische Ausgrabungen
anzusetzen, deren Umfang und Dauer von der Ausdehnung der Funde und Befunde abhängig ist. Die Details einer
archäologischen Untersuchung sind in einer gesonderten Vereinbarung festzuhalten.

6. Die durch die Untersuchungen entstehenden Mehrkosten für Personal- und Maschineneinsatz können nicht von der
Kommunalarchäologie getragen werden (Verursacherprinzip gem. § 6 Abs. 3 NDSchG).

Altlasten
Sollten im Zuge der Bauarbeiten Altlasten oder Hinweise auf Altlasten entdeckt werden, so sind diese umgehend der
zuständigen Behörde anzuzeigen.

Kampfmittel
Eine Belastung des Plangebietes mit Kampfmitteln ist derzeit nicht bekannt. Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten,
Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden werden, sind umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der
Kampfmittelbeseitigungsdienst des LGLN - Regionaldirektion Hannover - zu benachrichtigen.

Bodenschutz
Der Mutterboden ist vor Überbauung sowie sonstigen Veränderungen der Erdoberfläche abzuschieben, in nutzbarem Zustand
zu erhalten und zu verwerten (vergleiche § 202 BauGB).
Auf die Ausführungen zur geotechnische Erkundung des Baugrundes wird auf die Kapitel 3.2.1 „Bodenschutz“ der Begründung
hingewiesen.

Artenschutz
Eine Baufeldräumung ist nur in der Zeit zwischen dem 01.10. und dem 28.02. zulässig. Ein abweichender Baubeginn innerhalb
der Brutzeit ist im Einzelfall bei der Unteren Naturschutzbehörde Schaumburg zu beantragen und nur nach vorheriger Prüfung
und Genehmigung zulässig.

Artenauswahl standortgerechte, heimische Bäume, Sträucher und sonstiger Grünflächen
(Hinweis: Bei der Ausführung von Bepflanzungen sind die Abstandregelungen des Nieders. Nachbarrechtsgesetzes § 50 ff zu
beachten. Es sind gebietseigene Gehölze des Vorkommengebiets 1 „Norddeutsches Tiefland“ und für Ansaaten oder sonstige
Anpflanzungen Regiosaatgut der Region 6 „Oberes Weser- und Leinebergland   mit   Harz“ zu verwenden).

Planzeichenerklärung

Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften
Zur Sicherung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten eines Feldlerchen-Reviers und eines nur teilweise betroffenen
Feldlerchen-Reviers ist als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) eine mindestens 2.500 m2/ große
Ackerfläche der Fläche Gemarkung Gem. Horsten, Flur 2, Flst. 28 als 2-jährige Brache mit Umbruch alle 2 Jahre im Frühjahr
bis 1.3. zu bewirtschaften.

Landwirtschaftliche Immissionen
Es wird darauf hingewiesen, dass es zu landwirtschaftlich spezifischen Immissionen in Form von Gerüchen, Geräuschen und
Stäuben kommen kann. Diese werden durch den landwirtschaftlichen Verkehr sowie durch die Bearbeitung der umliegenden
landwirtschaftlich genutzten Flächen hervorgerufen. Sie können jahreszeitlich und witterungsbedingt auch an Sonn- und
Feiertagen sowie in den Nachtstunden auftreten (z.B. Mähdrusch, Bodenbearbeitung). Die Immissionen sind unvermeidbar, im
ländlichen Raum ortsüblich und von den Anwohnern zu tolerieren.

Förderung des Klimaschutzes
Für die neu zu errichtenden Gebäude sind energetische Standards anzustreben, die über die aktuell gültigen gesetzlichen
Anforderungen des GEG (Gebäudeenergiegesetz) hinausgehen (besser als KfW 70, Stand von 2021).
Innerhalb des Plangebietes sollen daher nur Wohngebäude zugelassen werden, die den energetischen Standard von KfW 55
oder besser aufweisen. Dies wird durch einen zwischen der Stadt Bad Nenndorf und dem Erschließungsträger/Investoren
abzuschließenden städtebaulichen Vertrag gesichert. Darin wird ferner dargelegt, dass in Grundstückskaufverträgen diese
Verpflichtung an die späteren Grundstückseigentümer weitergegeben wird.

RECHTSGRUNDLAGEN
· Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I. 3634), zuletzt geändert

durch Artikel 11 des Gesetzes vom 8. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1726)
· Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -- BauNVO) in der Fassung der

Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni
2021 (BGBl. I S. 1802)

· Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist.

· Niedersächsische Bauordnung (NBauO) vom 3. April 2012 (Nds. GVBl. 2012, 46), zuletzt geändert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 10.11.2021 (Nds. GVBl. S. 739)

Externe Kompensationsmaßnahmen

Die CEF-Maßnahme für Feldlerchen und der externe Ausgleich finden auf der Fläche (Teilfläche ca. 9.200 m²) Gemarkung
Gem. Horsten, Flur 2, Flst. 28 statt.

Liegenschaftskarte: Auszug aus den Geobasisdaten, Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
(LGLN), © 2021, Maßstab 1/3.700

Planzeichnung (M. 1/1000)

Präambel und Ausfertigung
Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 84 der
Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) und des § 58 des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes (NKomVG), jeweis in der zum Satzungsbeschluss geltenden Fassung, hat der
Rat der Stadt Bad Nenndorf diesen Bebauungsplan Nr. 102 „Westlich Hohes Feld“, bestehend aus
der Planzeichnung und den nebenstehenden Textlichen Festsetzungen sowie den örtlichen
Bauvorschriften beschlossen.

Bad Nenndorf, den …………..

Bürgermeisterin Stadtdirektor

1. Aufstellungsbeschluss
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Bad Nenndorf hat in seiner Sitzung am 21.07.2021  die
Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 29.01.2022 ortsüblich bekannt gemacht
worden.

Bad Nenndorf, den …………..

Stadtdirektor

2. Planunterlage
Kartengrundlage - Liegenschaftskarte: Gemarkung: Bad Nenndorf,  Flur: 2     Maßstab: 1: 1000

Die Verwertung richtet sich nach § 5 Abs. 3 des Niedersächsischen Gesetzes über das amtliche
Vermessungswesen (NVermG) vom 12. Dezember 2002 (Nds GVBl. 2003).

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom Mai
2019). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch
einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei
möglich.

ÖbVI Balke und Westphal

Springe, den …………..     .

4. Öffentliche Auslegung
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Bad Nenndorf hat in seiner Sitzung am 15.06.2022
dem Entwurf des Bebauungsplanes zugestimmt und die Öffentliche Auslegung beschlossen.
Der Auslegungsbeschluss ist am 09.07.2022 ortsüblich bekannt gemacht worden.
Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung haben vom 18.07.2022 bis einschl.
19.08.2022 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Bad Nenndorf, den …………..

Stadtdirektor

5. Satzungsbeschluss
Der Rat der Stadt Bad Nenndorf hat den Bebauungsplan nach Prüfung der Stellungnahmen
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 14.12.2022 als Satzung  (§ 10 BauGB) sowie
die Begründung mit Umweltbericht beschlossen.

Bad Nenndorf, den …………..

Stadtdirektor

6. Inkrafttreten
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am 17.12.2022
ortsüblich bekannt gemacht worden.
Der Bebauungsplan ist damit am 17.12.2022 rechtsverbindlich geworden.

Bad Nenndorf, den …………..

Stadtdirektor

7. Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und
Mängel der Abwägung

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes ist die Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplanes nicht
geltend gemacht worden.
Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes sind Mängel der
Abwägung nicht geltend gemacht worden.

Bad Nenndorf, den …………..
Stadtdirektor

3. Planverfasser
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet von:

Dipl,-Ing. Ivar Henckel, Architekt, Stadtplaner (AK Nds, SRL)
·· planHc ·· Stadt- und Regionalentwicklung, Schmiedeweg 2, 31542 Bad Nenndorf
www.planhc.de

Bad Nenndorf, den

Planverfasser

Artenliste 1 für standortheimische und -gerechte
Gehölzpflanzungen

1.a Laubbäume und Sträucher
Großkronige Laubbäume
Acer platanoides  Spitzahorn
Acer pseudoplatanus Bergahorn
Betula pendula Hängebirke
Fagus sylvatica Rotbuche
Prunus avium Vogelkirsche
Quercus petraea Traubeneiche
Quercus robur Stieleiche
Tilia cordata Winterlinde
Ulmus laevis Flatterulme

Mittel- bis kleinkronige Laubbäume
Acer campestre Feldahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Prunus padus Traubenkirsche
Sorbus aucuparia Vogelbeere
Sorbus torminalis Elsbeere
Alnus glutinosa Schwarzerle*

Laubbäume der Hartholzaue
Alnus glutinosa Schwarz-Erle
Fraxinus excelsior Esche
Quercus robur Stieleiche
Tilia cordata Winterlinde
Ulmus laevis Flatterulme
Ulmus minor Feldulme
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn
Acer platanoides Spitzahorn

Sträucher
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball
Euonymus europaea Pfaffenhütchen
Cornus sanguinea Hartriegel
Corylus avellana Haselnuss
Rosa canina Hundsrose
Ligustrum vulgare Liguster
Prunus spinosa Schlehe
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn
Crataegus laevigata Zweigriffeliger Weißdorn

Sträucher der öffentlichen Grünflächen an der
Nenndorfer Straße
Berberis vulgaris  Berberitze
Cornus mas Kornelkirsche
Euonymus europaea Pfaffenhütchen
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche
Rosa gallica  Essigrose
Rosa pimpinellifolia  Bibernellrose

1.b Sortenliste für typische und bewährte Obstgehölze
(siehe textliche Festsetzungen § 9.1)
Äpfel
Altländer Pfannkuchenapfel
Biesterfelder Renette
Boikenapfel
Celler Dickstiel
Dülmener Rosenapfel
Finkenwerder Prinzenapfel
Gelber Edelapfel
Goldparmäne
Grahams Jubiläumsapfel
Holsteiner Cox
Horneburger Pfannkuchenapfel
Jakob Fischer
Jakob Lebel
Ontario
Rheinischer Bohnapfel
Riesenboiken
Rote Sternrenette
Winterglockenapfel

1.b Sortenliste für typische und bewährte Obstgehölze
(siehe textliche Festsetzungen § 9.1 - Fortsetzung)

Birnen
Clapps Liebling
Gute Graue
Gellerts Butterbirne
Gräfin v. Paris
Doppelte Phillipsbirne
Köstliche von Charneux
Pastorenbirne
Rote Dechantsbirne

Kirschen
Burlat
Schneiders späte Knorpelkirsche
Hedelfinger Riesenkirsche
Büttners Rote Knorpelkirsche
Koröser Weichsel
Kassins Frühe
Große Schwarze Knorpelkirsche

Pflaumen, Renecloden, Mirabellen
Bühler Frühzwetschge
Nancy Mirabelle
Kirkes Pflaume
Hauszwetsche
Ontariopflaume
Wangenheimer

Walnuss
Walnuss (Juglans regia), verschiedene Sorten

Artenliste 2 für standortheimische und -gerechte
Gehölzpflanzungen an
Verkehrswegen und auf Stellflächen
(siehe textliche Festsetzungen § 9.3, § 9.4)

Großkronige Laubbäume
Acer platanoides Spitzahorn
Betula pendula Hängebirke
Quercus petraea Traubeneiche
Quercus robur Stieleiche
Tilia cordata Winterlinde
Carpinus betulus Hainbuche

Artenliste 3 für Dachbegrünung
Es soll eine extensive Begrünung mit Sedum-Arten,
Kräutern und Gräsern erfolgen, die ohne gärtnerische
Pflege und Bewässerung stabile Bestände ausbilden.

Es sollte eine Auswahl folgender Arten verwendet werden:
Sedum-Arten und Kräuter:
Sedum album  Weißer Mauerpfeffer
Sedum rupestre Felsen-Fetthenne
Sedum reflexum  Tripmadam
Sedum acre  Scharfer Mauerpfeffer
Medicago lupulina  Hopfenklee
Erodium cicutarium  Reiherschnabel
Allium schoenoprasum  Schnittlauch
Sempervivum tectorum  Echte Hauswurz
Campanula rotundifolia  Rundblättrige Glockenblume
Gräser und Grasartige:
Anthoxanthum odoratum  Ruchgras
Festuca ovina  Schafschwingel
Carex caryphyllea  Frühlings-Segge

Grünlandansaat auf öffentlichen und privaten Grünflächen
Für die Ansaat von extensivem Grünland auf der Grünfläche am Regenrückhaltebecken ist Landschaftsrasen (RSM 7.1.2
Landschaftsrasen - Standard mit Kräutern) oder eine vergleichbare Regiosaatgutmischung der Region 6 „Oberes Weser- und
Leinebergland mit Harz“ zu verwenden.
Für die Wiesenansaat der Extensiv-Grünlandfläche („Blühfläche“) auf der privaten Grünlandfläche entlang der Nenndorfer
Straße und auf der öffentlichen Grünlandfläche entlang des Wirtschaftsweges ist die Ansaat mit Regiosaatgut der Region 6 mit
einem Anteil Kräutern (Blumen) von mind. 70 % und einem Gräseranteil von max. 30 % zu verwenden.
Die Grünflächen-Anpflanzungen sind unter Beachtung der DIN 18917 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen und
Saatarbeiten“ und den Empfehlungen der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau: „Empfehlungen für
Begrünungen mit gebietseigenem Saatgut“, FLL (2014), anzulegen und dauerhaft als 2-3-schürige Wiese zu pflegen.
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gez. M. SchmidtL.S.
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